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1. Planungsgegenstand 

1.1 Anlass 

Die Gemeinde Bubendorf besitzt rechtsgültige Zonenvorschriften aus den Jahren 1992. Diese Pla-
nung basiert noch auf dem Baugesetz Basel-Landschaft, welches 1999 durch das Raumplanungs- 
und Baugesetz (RBG) ersetzt wurde. Aufgrund dessen sowie weiterer, neuer oder geänderter Ge-
setze und Verordnungen mit Auswirkung auf den Landschaftsraum erscheint eine komplette Revi-
sion angebracht. Der Gemeinderat hat 2016 den Beschluss zur Revision gefasst. 

Die Gemeinden werden durch den kantonalen Richtplan verpflichtet, Strassennetzplanungen für 
das gesamte Gemeindegebiet auszuarbeiten. Für die Gemeinde Bubendorf besteht bereits ein 
rechtsgültiger Strassennetzplan "Siedlung und Landschaft", der zusammen mit der Revision der 
Zonenvorschriften Siedlung erstellt wurde. Bei diesem, vor über 10 Jahren genehmigte Plan hat die 
Gemeinde ebenfalls einen Revisionsbedarf erkannt. 

1.2 Gegenstand 

Die Planungsvorlage basiert auf folgenden Grundlagen: 

 Gültiger Zonenplan Landschaft (RRB Nr. 1568 vom 12.05.1992) 

 Gültiges Zonenreglement Landschaft (RRB Nr. 1568 vom 12.05.1992) 

 Gültiger Zonenplan Siedlung (RRB Nr. 705 vom 03.05.2005) 

 Gültiger Strassennetzplan Siedlung und Landschaft (RRB Nr. 705 vom 03.05.2005) 

 Leitbild der Gemeinde Bubendorf, Version 13.12.2016 

 Naturinventar Landschaft vom 27.12.2017 (letzte Version der Pläne und Objektblätter vom 
20.02.2018) 

1.3 Bestandteile der Mutation 

Folgende Dokumente sind Bestandteil der Planung und werden mit dem vorliegenden Planungsbe-
schluss zu neuen grundeigentumsverbindlichen Dokumenten: 

 Zonenplan Landschaft, Gesamtrevision, Massstab 1:5'000 

 Zonenreglement Landschaft, Gesamtrevision 

 Strassennetzplan Landschaft, Gesamtrevision, Massstab 1:5'000 

Zur Planung gehört auch der Planungs- und Mitwirkungsbericht nach Art. 47 RPV, der mit dem 
grundeigentumsverbindlichen Dokument zur Genehmigung eingereicht wird. 
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Gleichzeitig werden die heute gültigen Zonenvorschriften Landschaft aufgehoben. 

1.4 Zielsetzung 

Mit der Revision sollen folgende Ziele erreicht werden: 

- Formelle Anpassung der Planung an die neuen Gesetze 

- Überprüfung und Neuabgrenzung der Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte 
(basierend auf dem Naturinventar) 

- Überprüfung und Anpassung von Uferschutzzonen entlang der öffentlichen Gewässer 

- Überprüfung und Aktualisierung aller bestehenden Zonen und Objekte (Landwirtschafts-
zone, Aussichtspunkte, archäologische Schutzzonen etc.) 

- Überprüfung und Anpassung der zulässigen Bauten, Anlagen und Nutzungen in Spezial-
zonen 

- Erhaltung und Erhöhung der Biodiversität 

- Überprüfung und Aktualisierung des Strassennetzes ausserhalb des Dorfes 

- Überprüfung und Anpassung der Abgrenzung zwischen Siedlungs- und Landschaftsgebiet 

2. Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Organisation 

An der Bearbeitung der Planungsvorlage haben sich folgende Stellen beteiligt. 

Gemeinde: Arbeitsgruppe Zonenvorschriften Landschaft 

Planer: Sutter, Ingenieur- und Planungsbüro AG, Arboldswil, V. Meier 

Zuständiger Kreisplaner (ARP): T. Wehren / P. Pfister 

2.2 Planungsablauf 

21.03.2017 Auftragserteilung durch den Gemeinderat 

Sommer 2017 Neuerstellung Naturinventar 

24. November 2017 Publikation Mitwirkungsaufruf mit Eingabefrist bis zum 12. Januar 2018 
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11/2017-02/2019 Detailplanungsarbeit durch Planungskommission und Planer (Sitzungen, 
Begehungen etc.), Erarbeitung Planungsentwurf 

6. August 2019 Vorprüfungsbeschluss Gemeinderat 

26. August 2019 Einleitung Vorprüfung beim ARP 

21. Februar 2020 Vorprüfungsbericht ARP 

12.10 – 13.11.2020 

März - 09.04.2021 

Durchführung Informations- und Mitwirkungsverfahren 

Mitwirkung mit Bewirtschafter 

Mai 2021 – Nov. 2022 Bereinigung für Beschlussfassung 

 Beschlussfassung Gemeinderat  

 Beschlussfassung EGV 

 Planauflage 

 Antrag zur Genehmigung durch den Regierungsrat 

3. Erläuterung zur Planungsvorlage 

3.1 Digitale Daten 

Als Plangrundlage stehen die Daten der amtlichen Vermessung sowie die Waldflächen des Amts für 
Wald beider Basel zur Verfügung.  

3.2 Zonenplan Landschaft 

3.2.1 Abgrenzung 

Die Abgrenzung des Zonenplans Landschaft wird in Absprache mit der Revision der Zonenvorschrif-
ten Siedlung festgelegt. 

Die Überarbeitung der Revision der Zonenvorschriften Siedlung war zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung dieser Planung im Gebiet der Gewerbezone Talhaus sowie im Gebiet Underbrüel noch in 
Bearbeitung. Um kein Präjudiz zu schaffen, verzichtet die Gemeinde auf die Ausscheidung von 
Landwirtschaftszonen im Umfeld dieser Gewerbezonen.  
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Im Gebiet Talhaus handelt es sich um die potentielle Erschliessung der Gewerbezone von der Ram-
linsburgerstrasse und die Erweiterung bis an die Obere Hauensteinstrasse. Die Lösung für die Par-
zelle Nr. 2233 und teilweise Parzelle Nr. 1017 ist abhängig von der Gewerbezone, bzw. die Gewer-
bezone muss erschlossen werden sowie eine klare Abgrenzung erhalten. Wie diese aussieht, ist mit 
der Revision der Zonenvorschriften Siedlung zu klären. Mit dieser Planung ist dann auch die Er-
schliessung des Gebietes im Strassennetzplan zu definieren. 

Im Gebiet Underbrüel handelt es sich um eine Restfläche, welche aufgrund der Lage zwischen der 
Hinteren Frenke und dem Siedlungsgebiet sowie der Dimensionen kaum bewirtschaftet werden 
kann und auch nicht bebaubar erscheint. Das Gebiet weist jedoch ein hohes Potenzial auf, um öko-
logisch aufgewertet zu werden und so einen wertvollen Beitrag an die lokale Flora und Fauna zu 
leisten. Weiter sind Massnahmen vorgesehen, welche die Beeinträchtigung der Aufwertungsflä-
chen verhindert. Die Hintere Frenke soll in Zukunft als ökologisch stark aufgewertete natürliche 
Grenze zwischen Landschafts- und Siedlungsraum in Erscheinung treten. Im Gegenzug ist ange-
dacht, die heute schmal ausgeschiedene Gewerbezone angemessen zu erweitern. Die Abgrenzung 
zwischen Uferschutzzone und Gewerbezone bzw. Zone für öffentliche Bauten und Anlagen wird 
mit der Revision der Zonenvorschriften Siedlung geklärt.  

3.2.2 Waldareal / Landwirtschaftszonen 

Der Wald wurde mit der Waldabgrenzung (Waldfeststellungsverfahren abgeschlossen) gemäss den 
vom Amt für Wald zur Verfügung gestellten Daten abgeglichen und im orientierenden Planinhalt 
als Waldareal ausgeschieden. Die restliche Fläche, welche nicht dem Waldareal bzw. einer anderen 
Nutzungsart (Spezialzonen, OeWA-Zone) zugewiesen wurde, wurde als Landwirtschaftszone aus-
geschieden. 

Für das Waldareal und dessen Abgrenzung gelten die entsprechenden eidgenössischen und kanto-
nalen Gesetze und Vorschriften über den Wald. 

3.2.3 Spezialzonen 

Spezialzone Talhaus 
Die ehemalige Spezialzone Caravaning und Restaurant wird neu zur Spezialzone Talhaus. Wie ei-
nem Luftbild aus dem Jahr 1982 zu entnehmen ist, hat sich die Ausdehnung des Campingplatzes in 
den letzten fast 40 Jahren nicht verändert (siehe Abbildung 1). Aus heutiger Sicht ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum seinerzeit eine Abgrenzung der Spezialzone gewählt wurde, die weder einen Be-
zug zur Parzelle noch zur damaligen Begrenzung des Campingplatzes hat. Die Abgrenzung der 
Spezialzone war dementsprechend schon in der Entstehungsphase des bislang gültigen Zonenplans 
fehlerhaft und nicht auf den Ist-Zustand bzw. den Bedarf ausgerichtet. Das ein Bedarf für die Nut-
zung aller nicht befestigten Parzellenflächen als Campingplatz seit über 40 Jahren besteht, ist au-
genscheinlich gegeben. Mit der Schliessung des Campingplatzes Bärenmatten in Hölstein dürfte die 
Nachfrage nach Dauerstellplätzen nochmals deutlich zugenommen haben.  
Campingplätze sind auf Standorte ausserhalb des Siedlungsgebiets angewiesen. Im Idealfall gren-
zen sie direkt an Siedlungsgebiete an, da in diesem Fall keine neuen Kleinsiedlungsgebiete geschaf-
fen werden. Die Erweiterung der Spezialzone Camping ist auf einen Standort im unmittelbaren 



 
Gemeinde Bubendorf, Revision Zonenvorschriften Landschaft 
Planungsbericht 
Seite: 9/34 

 

 

 

S:\027\05\0727\PB_ZVL_Bubendorf.docx 

Umfeld der bestehenden Spezialzone angewiesen, da andernfalls neue Infrastrukturanlagen (Sani-
tärgebäude etc.) errichtet werden müssen. Die erweiterte Camping-Zone dient ferner nicht der Er-
weiterung des bestehenden Platzes, sondern der planungsrechtlichen Anpassung der Nutzungszo-
nen an die seit vier Jahrzehnten bestehende Nutzung. Die bislang in der Landwirtschaftszone gele-
genen Flächen werden seit vier Jahrzehnten nicht mehr landwirtschaftlich genutzt.  

Sowohl das Hauptgebäude mit dem Restaurant Talhaus als auch die erst vor wenigen Jahren ent-
standene Remise für die Dampflokomotive «Gideon Thommen» liegen zu Teilen in der bisherigen 
Spezialzone. Diese Bauten, die Besitzstand geniessen, sollen entsprechend einem Vorschlag der kan-
tonalen Amtsstellen nun aus der Spezialzone entlassen werden. Schon in den rechtsgültigen Zonen-
vorschriften war festgehalten, dass, abgesehen von Fahrnisbauten, keine zusätzlichen Gebäude er-
richtet werden dürfen. Auch die Erschliessungs- und Parkierungsflächen des Restaurants geniessen 
Besitzstand, spätestens seitdem das Bauprojekt zur Erneuerung der Waldenburgerbahn – in diesem 
Fall die Pläne zum Los II, Teilprojekt Nr. 06 – Rechtskraft erlang haben. Die Erweiterung bzw. Neu-
anlage der Flächen vor der Remise bzw. vor dem Restaurant waren Bestandteil der Planung.  

Die Erweiterung der Spezialzone oder die Festlegung einer Wohn-Geschäftszone wären in diesem 
Fall nicht genehmigungsfähig, da weder der Bedarf noch die Standortgebundenheit nachgewiesen 
werden können.  

Da eine Erweiterung völlig ausgeschlossen ist, wird die Abgrenzung auf die bereits 1982 genutzte 
Fläche angepasst, was schlussendlich zu einer Vergrösserung der Spezialzone von weniger als 
200m2 bedeutet.  In dieser Spezialzone liegen dann nur die Camping- und Caravaningplätze sowie 
die Sanitäranlagen. 

 
Abbildung 1: Luftaufnahme des Campingplatzes aus 1982 
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Die bestehende Scheune auf der gleichen Parzelle lag bis heute vollumfänglich in der Landwirt-
schaftszone. Hieran wird mit der revidierten Planung nichts geändert. Sie geniesst ebenso Besitz-
stand. Alle in der Landwirtschaftszone liegenden Bauten dürfen entsprechend der zu einem frühe-
ren Zeitpunkt bewilligten oder altrechtlich erlaubten Nutzung genutzt werden. Bei Änderung der 
Nutzung oder des Volumens ist eine kantonale Bewilligung einzuholen. 

In der Spezialzone Talhaus dürfen keine Bauten erstellt werden. Auf der Fläche dürfen nur Cara-
vane inkl. Vorzelten ohne Unterkellerung abgestellt werden. Die Vorzelte exkl. des Wohnwagens 
dürfen eine Grundfläche von 25 m2 und eine Höhe von 3 m nicht überschreiten. Zusätzlich sind 
dauernd drei Plätze für Kurzzeitcamper freizuhalten. 

Die Wohnsitznahme gemäss Anmeldungs- und Registergesetz ist in der Spezialzone Talhaus nicht 
zulässig. Sie wird mit dem Verbot der Wohnnutzung in Art. 7 Abs. 2 explizit ausgeschlossen.  

Für die Spezialzone ist ein Sicherheitskonzept inkl. der Kontrolle der Feuerungsanlagen zu erstellen 
und durch den Betreiber umzusetzen. Somit soll gewährleistet werden, dass die Hauptwege für den 
Einsatz von Sicherheitskräften dauerhaft freigehalten werden. 

Die teilweise bestehenden Anhänger und Vorzelte im Bereich der Uferschutzzone sind zu entfer-
nen. Sie lagen zu keiner Zeit in einer Bauzone und können sich nicht auf eine altrechtliche Bewilli-
gung berufen, selbst wenn sie vor 2005 (Genehmigung der Uferschutzzone), abgestellt wurden. Die 
Abgrenzung der Uferschutzzone wurde unverändert aus der bislang rechtsgültigen Zonenplanung 
übernommen. Bereits im bislang gültigen Zonenreglement war festgehalten, dass am Zonenrand 
eine Hecke mit einheimischen Pflanzen zu erstellen ist. Diese Vorgabe wurde nie umgesetzt. Da die 
Formulierung der bisherigen Regelung nicht eindeutig war, wird mit dem revidierten Zonenregle-
ment festgelegt, dass die Hecke innerhalb Parzelle 1019 zu pflanzen ist.  

Mit dieser Lösung erhofft sich die Gemeinde, Ordnung in das Gebiet zu bringen und so die diver-
gierenden Interessen miteinander zu vereinbaren. Mit den Anpassungen der Spezialzone sollen die 
unterschiedlichen Nutzungen voneinander getrennt werden und gelebte Strukturen innerhalb des 
Camping- und Caravaningplatzes beibehalten werden. Flächen, die zwar heute von den Nutzern 
des Campingplatzes in Anspruch genommen werden, aber in der Landwirtschaftszone oder gar in 
der Uferschutzzone liegen, werden auch zukünftig in den entsprechenden Zonen verbleiben. Die 
Abgrenzung wird dabei so angepasst, dass sie sich an bestehenden Strukturen orientiert, also für 
jedermann ersichtlich und nachvollziehbar ist. Die Flächen zwischen dem bestehenden, parallel zur 
Vorderen Frenke verlaufenden Weg und dem Bach werden dabei komplett der Landwirtschafts-
zone zugewiesen. Dies hat zur Folge, dass alle bestehenden Caravans auf dieser Seite des Weges 
entfernt werden müssen. Nur so kann der Schutz der Uferschutzzone und des Gewässerraums dau-
erhaft gesichert werden. Die Spezialzone wird mit einem Mindestabstand von 5.0m zur benachbar-
ten Parzelle Nr. 2714 festgelegt. Den Vorgaben des Reglements entsprechend muss auf diesem 
Streifen Landwirtschaftszone innerhalb der Parzelle Nr. 1019 eine Hecke als Abgrenzung und Sicht-
schutz errichtet werden. Im Umfeld der bestehenden Scheune ist dies nicht erforderlich, weil sie 
ohnehin in der Landwirtschaftszone verbleibt. Die Gemeinde hatte ursprünglich eine leichte Ver-
grösserung der Spezialzone vorgesehen, die hierfür von den Genehmigungsbehörden formulierten 
Anforderungen waren jedoch nicht zu erfüllen.  

Spezialzone für Reitsport 
Die bisherige Spezialzone Reitplatz wird neu zur Spezialzone für Reitsport. Anhand der Anpassun-
gen soll der regionale Bedarf für eine attraktive Reitanlage (inkl. Reithalle) abgedeckt werden. 



 
Gemeinde Bubendorf, Revision Zonenvorschriften Landschaft 
Planungsbericht 
Seite: 11/34 

 

 

 

S:\027\05\0727\PB_ZVL_Bubendorf.docx 

Durch die bestehende Trägerschaft (inkl. Grundeigentum) durch einen Verein ist gewährleistet, dass 
sich die Anlage nicht zu einem exklusiven privaten Reitstall entwickelt, der nur einer begrenzten 
Reiterschaft Zutritt gewährt. Eine künstliche Verknappung des Angebotes läge nicht im Interesse 
einer ausgewogenen, Ressourcen schonenden Förderung des Reitsports. Eine detaillierte Bedarf- 
und Standortevaluation wurde ausgearbeitet und liegt vor. Sie wird dem Planungsbericht für die 
Einwohnergemeindeversammlung beigelegt. 

In Zukunft ist neben der Erstellung einer Reithalle ein grösserer Aussenplatz möglich. Für alle An-
lagen und Bauten ist nach wie vor eine Bewilligung erforderlich, zukünftig aber nicht mehr nach 
Art. 24 RPG. Das Zonenreglement schreibt vor, dass der Gemeinderat bei der Baubewilligungsbe-
hörde für die Beurteilung eines Baugesuchs ein Energiekonzept, ein Parkierungskonzept, ein Lage- 
und Umgebungsplan sowie ein Farb- und Materialkonzept beantragen kann. Auf diesem Wege 
möchte die Gemeinde aktiv Einfluss auf das zukünftige Erscheinungsbild und die Gestaltung des 
Dorfeingangs nehmen und dazu beitragen, dass das angrenzende Gewerbegebiet nicht mehr in 
gleicher Weise den Ortseingang prägt. Der zukünftige Standort der Reithalle wird durch die Defi-
nition eines Baufelds weitgehend fixiert.  

Mit den Bestimmungen zur Gestaltung des Aussenplatzes und der Parkplätze möchte die Gemeinde 
zusätzlich eine gute Einpassung in die Umgebung erreichen. Gleichzeitig hält sie sich die Möglich-
keit der weiteren Einflussnahme über eine Verordnung offen.  

Die Vorgabe der bisherigen Zonenvorschriften, wonach in der Spezialzone Reitanlage keine perma-
nenten Bauten und Anlagen zulässig sind, ist überholt. So wurde im August 2019 ein Abstellplatz 
(mit Entwässerung) für PW und Pferdetransporter durch das kantonale Bauinspektorat bewilligt. 
Da dieser Platz, der mit 5'050 m2 gut ein Drittel der Spezialzone in Anspruch nimmt, sind die erfor-
derlichen Abstell- und Parkierungsflächen für eine deutlich intensivere Nutzung der Reitsportzone 
bereits vorhanden.  

Spezialzone Gärtnerei 
Die Spezialzone Gärtnerei wurde im Grundsatz übernommen. Sie erstreckt sich zukünftig aber nur 
noch über jene Flächen, die bereits heute als Gärtnerei genutzt werden.  

3.2.4 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen 

Die Zonen für öffentliche Werke und Anlage (OeWA) wurden bezüglich Bedarf, Grösse, Abgren-
zung und Zweckbestimmungen überprüft. Vier der dreizehn OeWA-Zonen wurden angepasst: 

Spiel und Sport 
Am nördlichen Rand des Perimeters Zonenplan Siedlung liegt heute eine Zone für öffentliche 
Werke und Anlagen mit der Zweckbestimmung Spiel und Sport. Die OeWA-Zone auf der Parzelle 
Nr. 622 wird neu den Zonenvorschriften Siedlung zugeordnet. In der OeWA-Zone befindet sich das 
alte resp. neue Clubhaus des Fussballvereins, der Fussballplatz sowie zwei weitere Sportanlagen. 
Auch die Parkplätze der Sportanlage liegen in dieser Zone. Dementsprechend erscheint eine Zuwei-
sung der Fläche zum Perimeter der Zonenvorschriften Siedlung sinnvoll und angebracht. Weitere 
Begründungen sind dem Planungsbericht zur Revision der Zonenvorschriften Siedlung zu entneh-
men. 
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Die OeWA-Zone Spiel und Sport auf Parzelle Nr. 533 verbleibt weiterhin in den Zonenvorschriften 
Landschaft. Die restliche Parzellenfläche liegt in der Landwirtschaftszone und ist mit Uferschutz 
überlagert. In der Zone können, sobald örtliche Vereine Bedarf anmelden, Spielfelder für weitere 
Sportarten errichtet werden. Damit möchte man der Entwicklung von Randsportarten in der Ge-
meinde und somit auch den Gemeindezusammenhalt stärken. Ein konkretes Projekt liegt derzeit 
nicht vor. Die gute Erreichbarkeit und das benachbarte Parkplatzangebot sprechen für einen Erhalt 
dieser Reservefläche für weitere Sportanlagen. Auch wenn die Lage angrenzend zum Wohngebiet 
konfliktträchtig ist, könnte die Gemeinde diese Fläche ggf. der Hundeschule zur Verfügung stellen. 
Dies ist jedoch nur als Notlösung zu betrachten. 

Spiel / Sport / Familiengärten / Kleintieranlage 
In der Flussschlinge befindet sich eine Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit der Zweckbe-
stimmung Spiel, Sport, Familiengärten und Kleintieranlage. Sie wird dem Perimeter Zonenvorschrif-
ten Siedlung zugewiesen. Zur Begründung verweisen wir, ebenso wie bei der OeWA-Zone Sport 
und Spiel auf der Parzelle Nr. 622 auf die Revision der Zonenvorschriften Siedlung.   

Friedhof 
Die OEWA-Zone im Umfeld des Friedhofs geht hinsichtlich ihrer Grösse über den langfristigen Be-
darf der Gemeinde hinaus. Daher werden Parzellen Nr. 914, 919 und 920, welche im Privatbesitz 
liegen, der Landwirtschaftszone zugewiesen. Die restlichen Parzellen sollen in der OEWA-Zone ver-
bleiben, sie werden aber dem Siedlungsgebiet zugewiesen. Ursprünglich bestand die Absicht, die 
Parzelle Nr. 919 ebenfalls weiterhin der OEWA-Zone zuzuordnen. Gemäss RBG muss jedoch ein Pi-
etätsabstand von 20 m zum eigentlichen Friedhof (Parz. 917) eingehalten werden, so dass die Par-
zelle auch für öffentliche Bauten nicht bebaubar ist. Eine Erweiterung des Friedhofs kann ausge-
schlossen werden. Der Platzbedarf ist im Zuge der zunehmenden Urnenbestattungen deutlich zu-
rückgegangen. Parzellenteile der Parzelle Nr. 915 im Perimeter der Zonenvorschriften Landschaft 
werden nicht länger als OeWA-Zone, sondern als Verkehrsfläche ausgeschieden.  

Werkhof / Kompostierung 
Die Zone für öffentliche Werke und Anlagen Werkhof / Kompostierung bzw. Werkhof, Entsorgung 
lag bis jetzt jeweils ungefähr zur Hälfte im Siedlungs- bzw. Landschaftsgebiet. Die Abgrenzung war 
dabei eher willkürlich. Da die Zone einen Bauzonencharakter hat, wird sie im Zuge der laufenden 
Revision dem Siedlungsgebiet zugewiesen.  

Wasserversorgung 
Die bestehenden fünf Zonen für öffentlichen Werke und Anlagen mit der Zweckbestimmung «Was-
serversorgung» werden beibehalten. Bei zwei der Zonen wird die Zweckbestimmung auf «Reser-
voir» geändert. In den drei verbliebenen Zonen liegen die Pumpwerke Unterbergen, Schnecken-
matt und Oberfeld.  

Weitere OeWA-Zonen 
Beibhalten bleiben auch die OeWA-Zonen mit den Zweckbestimmung Abwasserreinigung, Schüt-
zenhaus, Scheibenstand und Antennenanlage. Sie sind nach wie vor in Betrieb.  
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3.2.5 Öffentliche Gewässer / Uferschutzzonen 

Öffentliche Gewässer 
Die offenen und eingedolten Gewässer gemäss Gewässerverzeichnis Basel-Landschaft bzw. den Da-
ten der amtlichen Vermessung sind im Zonenplan als orientierender Planinhalt eingetragen.  

Vorgehen zur Ausscheidung von Uferschutzzonen 
Im Zuge einer 2005 genehmigten Mutation der rechtsgültigen Landschaftsplanung wurden bereits 
Uferschutzzonen entlang fast aller offenen Gewässer ausgeschieden. 

Die Uferschutzzonen wurden im Grundsatz aus den rechtsgültigen Zonenvorschriften Landschaft 
übernommen. Die Ausdehnung wurde an einigen Orten auf den Gewässerraum angepasst. Auf eine 
Überlagerung bestehender Wege und Anlagen mit einer Uferschutzzone wurde hingegen verzich-
tet. An Orten, wo sich der Verlauf der Bachläufe in den letzten Jahren stark geändert hat, wurden 
die Uferschutzzonen dem Verlauf des Bachs entsprechend angepasst.  

Der Schutz der Fliessgewässer ist grundsätzlich durch die Gewässerräume nach GSchG hinreichend 
gewährleistet. Sie werden im Kanton Basel-Landschaft mit einem kantonalen Nutzungsplan festge-
legt. Der Plan für die Gemeinde Bubendorf lag bereits öffentlich auf, hat aber noch keine Rechts-
kraft erlangt. Daher wird im vorliegenden Plan auch auf eine Darstellung der Gewässerräume ver-
zichtet. Als orientierender Planinhalt können sie jederzeit, auch nach Rechtskraft der Zonenvor-
schriften Landschaft, in Nachführungsplänen dargestellt werden.  

Aus Sicht des Gewässerschutzes besteht infolgedessen keine Notwendigkeit, entlang aller Fliessge-
wässer Uferschutzzonen auszuscheiden. Die Gemeinde möchte die Gewässer bewusst nicht aus-
schliesslich als Schutzobjekte im Zonenplan verankert sehen, sondern den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern Gewässer «erlebbar» machen. Uferwege haben für die Naherholung und die Sensibilisie-
rung der Bevölkerung für das Thema Gewässerschutz eine herausragende Bedeutung. Bestehende 
Fusswege, die mit der Uferschutzzone nicht vereinbar wären, können im Gewässerraum hingegen 
erhalten und angemessen unterhalten werden. Die Gemeinde bestätigt und sichert mit der vorlie-
genden Planung die rechtsgültigen Uferschutzzonen aus dem Jahr 2005, verzichtet aber auf eine 
Ausdehnung auf weitere Kleinstgewässer. 

Dementsprechend wird am Imlisbergbächli, am Sunneweidbächli, am Öschbächli sowie am Kapf-
bächli erneut keine Uferschutzzone festgelegt.  

Auf die Ausscheidung von USZ im Wald und in kantonalen Naturschutzgebieten wird verzichtet, da 
der Schutz bereits durch den Wald oder den Naturschutzbestimmungen gegeben sind. Entlang des 
Öschbächlis wird mit der Revision der Zonenvorschriften neu eine Naturschutzzone festgelegt. 

3.2.6 Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte 

Naturinventar 
Gemäss dem kantonalen Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG vom 20. November 
1991) sind die Gemeinden zur Erhaltung und Förderung der einheimischen Biodiversität und zum 
Schutz des heimatlichen Landschaftsbildes verpflichtet. Als Grundlage dazu ist für das Landschafts-
gebiet ein Naturinventar zu erarbeiten (§11 NLG). Es dient als Grundlage für die Auswahl und Auf-
nahme von ökologisch wertvollen Objekten als grundeigentumsverbindliche Naturschutzobjekte in 
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die Zonenvorschriften Landschaft. Für die Erstellung des Naturinventars wurde die Firma oekoskop 
beauftragt (vgl. Beilage).  

Umsetzung des Inventars 
Die Bestandsaufnahme der ökologisch wertvollen Lebensräume und Einzelobjekte im Landschafts-
gebiet (Naturinventar Landschaft) diente als Grundlage zur Aufnahme von Objekten in die Zonen-
vorschriften Landschaft. Die Arbeitsgruppe Zonenvorschriften Landschaft arbeitete in mehreren Sit-
zungen das vorliegende Naturinventar durch. Dabei wurde jedes aufgeführte Objekt diskutiert. Im 
Rahmen einer Abwägung wurden die Interessen des Naturschutzes und der Landwirtschaft mitei-
nander abgewogen. Wenn die Gemeinde alle im Naturinventar als wertvoll oder sehr wertvoll be-
zeichneten Objekte unter Schutz gestellt hätte, wäre ein Grossteil der landwirtschaftlich bewirt-
schafteten Flächen nur noch eingeschränkt nutzbar gewesen. So muss die Gemeinde sowohl die 
Interessen des Naturschutzes als auch der bäuerlichen Landwirtschaft berücksichtigen. Ein Schwer-
punkt der konventionellen aber auch der biologischen Landwirtschaft liegt nach wie vor in der 
Haltung von Rindern und Milchkühen. Diese benötigen ausreichend Weideland. Zudem müssen 
landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung stehen, auf denen der im Betrieb anfallende Hofdünger 
ausgebracht werden kann. Im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung des Landwirtschafssektors 
(Methan-Ausstoss, Wasserverbrauch, Eutrophierung der Fliessgewässer, Förderung der Biodiversi-
tät, Tierhaltung, Fleischkonsum) muss der Viehbestand in den nächsten Jahrzehnten deutlich redu-
ziert werden und im Gegenzug der Preis für tierische Grundnahrungsmittel deutlich ansteigen. Die 
Gemeinde Bubendorf darf allerdings nicht den örtlichen Landwirten durch eine restriktive Ausschei-
dung von Schutzzonen die Lebensgrundlage entziehen. Hierzu bedarf es zunächst eines grundsätz-
lichen politischen Richtungswechsels, der von der Bevölkerung mitgetragen werden muss und Land-
wirten langfristig alternative Ertragsmöglichkeiten gewährt.  

Bei der Umsetzung des Inventars wurden folgende Grundprinzipien angewendet: 
- Das Naturinventar und die darin vom Fachspezialisten gemachten Empfehlungen bezüglich 

der Aufnahme in den Zonenplan Landschaft wurden – soweit möglich und sinnvoll – be-
rücksichtigt. Flächen die mit einem Potential zu einem wertvollen oder sehr wertvollen Ob-
jekt beschrieben wurden, wurden kritischer begutachtet, da ein Inventar die heutige Situa-
tion zu bewerten hat und nicht was es sein könnte. 

- Grundsätzlich sollen alle bereits heute im Zonenplan Landschaft als Naturschutzzonen aus-
geschiedenen Objekte weiterhin unter Schutz bleiben, um diese wertvollen Naturobjekte 
erhalten und aufwerten zu können.  

- Es wurde auf die Anwendung einheitlicher und nachvollziehbarer Kriterien geachtet.  
- Entlang von Bächen, wo eine Uferschutzzone (vgl. Kap. 4.2.6) ausgeschieden wurde, wur-

den grundsätzlich keine Objekte aufgenommen, da diese bereits durch die dort geltenden 
Bestimmungen der Uferschutzzone genügend geschützt sind. So wurden beispielsweise He-
cken entlang den Bächen als Ufergehölz betrachtet und nicht als geschützte Hecken zusätz-
lich zum Uferschutz ausgeschieden. 

- Objekte, die in einem kantonalen Naturschutzgebiet liegen, wurden nicht gesondert als 
geschützte Einzelobjekte erfasst. Hierunter fallen z. B. die im Naturinventar erfassten Stein-
haufen. Sie liegen im Naturschutzgebiet Wildenstein.  

- Die Abgrenzungen der Naturschutzzonen folgen, wenn möglich, an vor Ort gut erkennba-
ren Elementen oder Parzellengrenzen. An gewissen Stellen jedoch wird bewusst die Ab-
grenzung des Fachspezialisten gewählt, denn diese folgt der Bewirtschaftung. Ein Erweitern 
bis zu einer Grenze würde in vielen Fällen die aktuelle Bewirtschaftung der nicht inventari-
sierten Fläche erheblich einschränken. 
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Die Naturschutzzone mit Positionsnr. 2 aus dem rechtsgültigen Zonenplan Landschaft stellt das Bord 
entlang des Parkplatzes im Gebiet Murrenberg unter Schutz. Die Fläche wurde verschoben, behält 
jedoch weiterhin das Bord unter Schutz. Im neuen Plan ist das Bord Teil der deutlich grösseren 
Naturschutzzone Nr. 6b. 
Im Rahmen der Mitwirkung wurde beanstandet, dass die Fläche der neuen Naturschutzzone Nr. 26 
bis zur Uferschutzzone erweitert werden solle, obwohl die angesprochene Erweiterungsfläche im 
Naturinventar nicht aufgeführt war. Dies wurde soweit von der Gemeinde auch befürwortet. Im 
Jahr 2022 wurde allerdings eine Studie in Auftrag gegeben, um die bei Starkregen oder bei länger 
andauernden Niederschlägen immer wieder vorkommenden Wasserschäden an Wohngebäuden im 
Quartier Leimen zu untersuchen. Diese Studie zur Oberflächenwasser-Problematik ergab, dass die 
erwartete Menge von rund 2.3m3/s nicht vom Siedlungsentwässerungssystem der Gemeinde abge-
leitet werden kann. Deshalb ist eine Ableitung ausserhalb des Siedlungsgebiets in die Hintere 
Frenke anzustreben. Das vorhergehende hydrogeologische Gutachten sah vor, das Wasser durch 
einen Graben und anschliessend über einen künstlichen Wasserfall in die Hintere Frenke zu leiten. 
Allerdings müsste ein offener Graben, wegen den umfangreichen Wassermassen, ein grosses Profil 
aufweisen, was die Bewirtschaftung erschweren würde. Weiter würde ein Wasserfall einerseits eine 
grosse Verbauung benötigen und zusätzlich Geschiebe mit sich bringen, was wiederrum die Hintere 
Frenke überlasten würde. Deshalb soll nun ein Rohr mit einem Durchmesser von 800 mm verlegt 
werden. Dieses kann auch innerhalb einer Naturschutzzone verlegt werden. Da durch das starke 
Gefälle jedoch das Wasser eine errechnete Geschwindigkeit von etwa 15 m/s erreicht, braucht es 
ein Tosbecken. Erste Berechnungen ergaben, dass die Beruhigungsstrecke rund 5.8 m benötigt. Die 
Uferschutzzone geht bis rund 5 m von der Gewässerkante. Deshalb wird die Naturschutzzone in 
diesem Gebiet nun vorsorglich nicht bis zur Uferschutzzone erweitert, sondern mit der Abgrenzung 
gemäss Inventarisierung beibehalten, um das für die Gemeinde und besonders den Bewohner des 
Gebiets Leimen benötigte Tosbecken realisieren zu können. Da die Fläche relativ klein ist, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Fläche intensiv genutzt wird, sehr klein. Als wasserbauliche Anlage ist 
ein Tosbecken innerhalb einer Uferschutzzone zulässig. 
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In der nachfolgenden Tabelle ist jeweils aufgeführt, wie viele der im Naturinventar erfassten Ob-
jekte (in Klammer Anzahl der sehr wertvollen Objekte) jeweils in die Zonenvorschriften Landschaft 
übernommen wurden. In den Schutz- und Pflegemassnahmen für die Naturschutzzonen im Anhang 
des Zonenreglements findet sich jeweils ein Verweis auf das zugrunde liegende Objektblatt des 
Naturinventars  
 

Typ Erfasste 
Objekte 

Geschützte 
Objekte  

Kommentar 

Wiesen 74 

(43) 

36 Die Grösse und Abgrenzung der Wiesenobjekte ist 
nicht mit der Anzahl der erfassten Objekte im Natu-
rinventar vergleichbar. So werden erfasste Objekte 
in mehreren Fällen zu einer Schutzzone zusammen-
gefasst, es gibt aber auch Fälle, in denen nur Teile 
der erfassten Objekte unter Schutz gestellt werden. 

Die W09 wurde nicht aufgenommen, da es «noch 
nicht» sehr wertvoll ist, sondern das Potenzial auf-
weist sehr wertvoll zu werden. Zudem ist es eine der 
wenigen Flächen für den Bewirtschafter, welche er 
ohne Einschränkungen bewirtschaften kann, denn 
die anderen sind durch das Militär stark bean-
sprucht. 

Abbildung 2: Ausschnitte des Tosbeckens (Bezug Studie Oberflächenwasser-Problematik) 
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Typ Erfasste 
Objekte 

Geschützte 
Objekte  

Kommentar 

Die W10 wird aktiv durch das Militär genutzt, 
wodurch die Bewirtschaftung nicht eingeschränkt 
werden kann. Weitere Informationen unter 3.2.13. 

Die W22, W23 und W24 bedecken ein grosses Gebiet 
auf dem Falkenrain, wobei die W23 nur ein Poten-
zial aufweist. Anhand der Studie zur Oberflächen-
wasser-Problematik wurde beanstandet, dass beson-
ders die Fläche W23 und W22 zwischen den Bewirt-
schaftungswegen extensiv bewirtschaftet werden 
sollen. Da der Hof Falkenrain direkt bei diesen Wie-
sen liegt und man diese als Hofwiesen bezeichnen 
kann, wurde im Gegenzug auf die W24 verzichtet. 
Nach Aussprache mit dem Bewirtschafter wurde als 
Kompromiss die Parzelle Nr. 2406 aus der Natur-
schutzzone gestrichen, da diese eine der einzigen 
Flächen ist, welche zum Ackerbau geeignet ist. Aus-
serdem fliessen die grössten Wassermassen haupt-
sächlich über die anderen Hofwiesenparzellen.  

Bei der W46, W48 und W54 handelt es sich wieder-
rum um Flächen mit Potenzial. 

Waldränder 17 - Die Waldränder werden in der Regel vom jeweiligen 
Forstrevier bewirtschaftet. Dieses richtet sich dabei 
nach den Vorgaben des Waldentwicklungsplans so-
wie dem Einvernehmen mit den Grundeigentümern. 
Eine verbindliche Ausscheidung von einzelnen 
Waldrändern mit fixen Vorgaben für die Stufigkeit 
ist in diesem Zusammenhang kritisch zu beurteilen. 
Sie stünde entweder im Widerspruch zum WEP oder 
würde nur dessen Inhalte widergeben. Die Eigentü-
mer sind in der Regel nicht in der Lage, selber die 
Waldränder zu pflegen und beauftragen deshalb ei-
nen Spezialisten. 

Obstgärten 22 - Die Gemeinde hat zuletzt ein Förderprogramm für 
den Erhalt von Obstbaumanlagen aufgegleist. So 
werden den Bewirtschaftern zusätzliche Fördermit-
tel in Aussicht gestellt, wenn sie den Bestand erhal-
ten oder ausbauen. Eine hierüber hinausgehende 
verbindliche Definition von Schutzgebieten wäre in 
diesem Zusammenhang kontraproduktiv.  
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Typ Erfasste 
Objekte 

Geschützte 
Objekte  

Kommentar 

Hecken 43 49 Von den 43 im Naturinventar erfassten Hecken lie-
gen 8 Elemente entweder in einer anderen Schutz-
zone (USZ, NSZ), im Wald, im Perimeter des Sied-
lungsgebiets oder in einer anderen Gemeinde. Bei 
lediglich 11 Objekten, die gehen in der Regel auf 
kantonale Verträge zurück, verzichtet die Gemeinde 
auf die Aufnahme als Schutzobjekt. 

Die Hecke im Mittebrühl wurde in alten Fotos sowie 
in alten Orthofotos (bis 1998) gesucht, jedoch hat es 
diese nie gegeben. Es wird davon ausgegangen, dass 
in der alten Planung diese irrtümlich erfasst wurde.  

Fliessgewässer 17 13 Grundsätzlich sind alle Fliessgewässer durch die Vor-
schriften der GSchV vor störenden Einflüssen ge-
schützt. Von den 17 Fliessgewässern in Bubendorf ist 
bei 10 Gewässern die Festlegung einer Uferschutz-
zone vorgesehen. Drei der erfassten Objekte liegen 
vollständig oder zum grössten Teil im Wald, so dass 
kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist. Bei den ver-
bleibenden vier kleinen Gewässern soll der Schutz 
des Fliessgewässers allein über den vom Kanton fest-
gelegten Gewässerraum gewährleistet werden. 
Hinzu kommt, dass auch diese mehrheitlich durch 
Waldareal fliessen.  

Einzelbäume 71 57 Im Rahmen der Behandlung wurde festgestellt, dass 
zahlreiche der im Zonenplan Landschaft erfassten 
Einzelbäume nicht mehr existieren. In der Regel wur-
den im Umfeld der verschwundenen Bäume neue 
Bäume gepflanzt, so dass das Ersatzgebot eingehal-
ten wurden. Mit der Revision werden somit nur noch 
die nach wie vor bestehenden sowie die als Ersatz 
gepflanzten Bäume in die Zonenvorschriften Land-
schaft überführt. 

Feldscheunen 8 7 Eine der acht im Inventar erfassten Scheunen liegt 
innerhalb des Siedlungsperimeters. Alle Scheunen 
im Landschaftsgebiet werden als Schutzobjekte er-
fasst. 

Trockenmauern 3 3 Die drei erfassten Trockenmauern werden als 
Schutzobjekte erfasst.  
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Typ Erfasste 
Objekte 

Geschützte 
Objekte  

Kommentar 

Weiher - 1 Den Weiher in der Brunnmatt sowie die Weiher auf 
dem Wildenstein liegen innerhalb einer kantonalen 
Naturschutzzone, weshalb nur der Weiher auf dem 
Imlisberg aufgenommen wurde. 

Veränderungen gegenüber bisherigen Zonenvorschriften Landschaft 
Es wurden keine Objekte oder Schutzzonen aus dem Zonenplan gestrichen, es sei denn, sie liegen 
innerhalb eines kantonalen Naturschutzgebiets oder im Wald. Feldgehölze, die in der jüngeren 
Vergangenheit den Status Waldareal bekommen haben, wurden nicht mehr als Naturschutz-Einzel-
objekte erfasst. Bei Ihnen ist der Erhalt durch die Waldgesetzgebung hinreichend gewährleistet. 
Mit der Revision wurden zusätzliche Schutzzonen und Heckenstandorte neu in die Zonenvorschrif-
ten aufgenommen.  

Steinhaufen 
Die Steinhaufen liegen alle im kantonalen Naturschutzgebiet Wildenstein, so dass sie nicht als kom-
munale Schutzobjekte aufgenommen wurden.  

Kantonale Naturschutzgebiete 
Die unter kantonalem Schutz stehenden Naturschutzgebiete „Wildenstein“ und "Landschachen - 
Huppergruben" sind im orientierenden Planinhalt dargestellt. 

3.2.7 Landschaftsschutzzone 

Die bestehende Landschaftsschutzzone zieht sich über das gesamte Landschaftsgebiet von Buben-
dorf. Das Vorranggebiet Landschaft (nach KRIP) beschränkt sich jedoch auf die besonders erhaltens-
werten Teile des Landschaftsraums. Die Landschaftsschutzzone wurde dieser Vorgabe entsprechend 
angepasst. Dabei orientiert sich die Grenze der Landschaftsschutzzone nach Möglichkeit an Parzel-
lengrenzen, Wegen, Hangkanten oder an Bachläufen, so dass sie in der Natur besser nachvollzogen 
werden kann.  

Im Interesse des Erhalts bestehender Wildtierkorridore wurden speziell im Gebiet Obertal und 
Brunnmatt Landschaftsschutzzonen festgelegt, auch wenn sie sich an diesen Orten nicht mit dem 
Vorranggebiet Landschaft decken. Damit soll ein weiteres Verbauen dieser wichtigen Flächen ver-
hindert werde. Die Förderung der Korridore bedarf eines gezielten Vernetzungskonzeptes, in dem 
neue «Trittsteine» oder «Vernetzungsobjekte» geplant und im nächsten Schritt realisiert werden. 
Im Rahmen dieser Erarbeitung gilt es auch zu prüfen, welche bestehenden oder in Landwirtschafts-
zonen grundsätzliche zusätzlichen Nutzungen und Objekte einen Wildtierkorridor beeinträchtigen 
können. Eine allfällige Aufnahme der Objekte in die Zonenvorschriften Landschaft kann daher nur 
nach gründlicher Vorarbeit erfolgen.  
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3.2.8 Denkmalschutzzone 

Die bestehende Denkmalschutzzone zieht sich über die Burganlage auf dem Felssporn. Die Burg ist 
die einzige noch erhaltene Höhenburg des Kantons, weshalb es regional sowie kantonal von wert-
voller Bedeutung ist. Dazu liegen in der Umgebung der Burg noch zahlreiche Reste von Ummaue-
rungen und Tortürmen, die erhalten werden sollen. Deshalb wurde die Denkmalschutzzone an die 
Abgrenzung des kantonalen Naturschutzgebiets und des Waldes angepasst. Somit ist das gesamte 
Gebiet rund um das Schloss Wildenstein geschützt. 

3.2.9 Aussichtsschutzzone 

Die in den bisherigen Zonenvorschriften Landschaft aufgeführten Aussichtspunkte wurden beibe-
halten. Sie werden grösstenteils nicht mehr als Punktobjekte, sondern als Aussichtslinien erfasst. 
Auf diese Art wird die Aussicht über grössere Abschnitte, z. B. im Bereich von Wegrändern, gesi-
chert. Auf die Ausscheidung von Aussichtsschutzzonen verzichtet die Gemeinde bewusst. Einzelne 
Aussichtspunkte wurden an die Verhältnisse vor Ort angepasst, d. h. an besser exponierte Punkte 
oder Wege verlegt.  

3.2.10 Niederterrassenstufe 

Die in den bisherigen Zonenvorschriften Landschaft aufgeführten Niederterrassenstufe wurde bei-
behalten. Somit werden zusätzlich zu den allgemeinen Bestimmungen in der Landwirtschaft Gelän-
deveränderungen untersagt.  

3.2.11 Feldscheunen 

Im Naturinventar Landschaft wurden insgesamt acht Feldscheunen erfasst, aber nicht gesondert 
beschrieben oder dokumentiert. Eine der Feldscheunen liegt innerhalb des Siedlungsgebiets. Das 
Feldscheuneninventar Baselland aus dem Jahr 2001 führt vier von den übrigen sieben Scheunen in 
Bubendorf auf, von diesen ist eine bereits als Schutzobjekt in den Zonenvorschriften Landschaft 
enthalten (Chäppelen, Parzelle Nr. 1069). Ferner erfasst ist die von der Hundeschule genutzte 
Scheune im Gebiet Unterbergen auf Parzelle Nr. 591. Nahe der Station Lampenberg / Ramlinsburg 
stehen die zwei übrigen, nahezu baugleichen Scheunen auf den Parzellen Nr. 1394 und 1036. Letz-
tere war bereits zum Zeitpunkt der Erfassung für das Feldscheuneninventar in schlechtem Zustand, 
der sich in den letzten 20 Jahren nochmals deutlich verschlechtert hat. Dies ist wohl darauf zurück-
zuführen, dass die Scheune über Jahre nicht genutzt wurde. Mittlerweile hat der Verein Baselbieter 
Feldscheunen Interesse und Bereitschaft an einer Instandsetzung der Scheune bekundet, so dass 
diese trotz des immer noch schlechten Zustandes unter Schutz gestellt wird. Die drei im Feldscheu-
neninventar nicht erfassten, aber im Naturinventar aufgeführten Feldscheunen werden ebenfalls 
unter Schutz gestellt.  
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Parzelle Nr. 591  Parzelle Nr. 829 

Parzelle Nr. 983 Parzelle Nr. 1035 

Parzelle Nr. 1069 Parzelle Nr. 1394 
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Parzelle Nr. 1036, wird saniert 

 

3.2.12 Geologisches Objekt (Höhle) 

Das in den bisherigen Zonenvorschriften Landschaft aufgeführte geologische Objekt wurde beibe-
halten.  

3.2.13 Spezialzone Militärschiessplatz 

Die Abgrenzung der überlagernden Spezialzone Militärschiessplatz geht auf vom Bund zur Verfü-
gung gestellte Daten zurück (Areal gemäss Sachplan Militär 2001). Die Spezialzone ist an das Sach-
planareal angepasst worden und ist nun grösser als die bisherigen Spezialzone. Im Gegensatz zur 
bisherigen Planung überlagert sie neu auch Waldareal. Alle in der Zone liegenden Parzellen befin-
den sich im Eigentum des Bundes. Für das Gebiet wurde ein Natur-Landschaft-Armee-(NLA-) Dossier 
erarbeitet und vom Generalsekretariat des VBS im Jahr 2000 genehmigt. Mit dem Programm NLA 
stellt das VBS den Vollzug der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung auf militärischen Arealen 
sicher. Auf Grundlage des NLA-Dossiers wurde 2007 ein Pflegeplan erstellt. Dieser ist bewusst breit 
gefasst und beinhaltet grosse Teile des Grünlandes auf dem Schiessplatzareal, darunter auch Flä-
chen ohne aktuelle Schutzwürdigkeit gemäss Natur- und Heimatschutzgesetzgebung. Der Pflege-
plan dient in erster Linie als Instrument für die konkrete Umsetzung des Programms NLA auf dem 
Schiessplatzareal. In regelmässigen Zeitabständen wird er überarbeitet und an sich verändernde 
Ansprüche (militärisch, Betriebsabläufe) angepasst. Fallweise werden auch entsprechende Pacht-
auflagen für die Bewirtschafter formuliert und in den jeweiligen Pachtvertrag aufgenommen. 

3.2.14 Gefahrenzonen Überschwemmung 

Für Teilflächen zweier Spezialzonen der revidierten Zonenvorschriften Landschaft sieht die Natur-
gefahrenkarte ein Überschwemmungsrisiko. Dementsprechend wurden Gefahrenzonen Über-
schwemmung mit mittlerer bzw. geringer Gefährdung festgelegt. Die Abgrenzung stimmt dabei 
mit der Vorgabe der Gefahrenkarte überein. Dort, wo die jeweilige Spezialzone mit Uferschutz 
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überlagert ist, konnte aufgrund der Bauverbots in Uferschutzzonen auf die Festlegung einer Ge-
fahrenzone verzichtet werden. Weitere Erläuterungen zu den Naturgefahren im Perimeter der Zo-
nenvorschriften Landschaft finden sich im Kapitel 4.7. 

3.2.15 Orientierender Planinhalt 

Der orientierende Planinhalt geht auf andere Planungen, Beschlüsse oder natürliche Gegebenhei-
ten zurück. Er ist nicht Beschlussinhalt der Zonenvorschriften, so dass nachträgliche Anpassungen, 
auch ohne Revision oder Mutation der Zonenvorschriften, möglich sind. 

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung war der Gewässerraum ausserhalb des Siedlungsgebiets noch 
nicht rechtskräftig. Deshalb wurde auf eine Darstellung verzichtet. 

3.3 Zonenreglement Landschaft 

3.3.1 Formale Anpassungen 

Grundlage / Struktur 
Das Zonenreglement Landschaft wurde komplett überarbeitet und basiert auf einer über mehrere 
Jahre ausgearbeiteten Standardvorlage. Die Empfehlungen des im Dezember 2013 veröffentlichen 
Leitfadens «Landschaft in der kommunalen Nutzungsplanung Baselland» wurden dabei teilweise 
berücksichtigt und übernommen. Es wird (in Analogie zum Zonenplan) zwischen Nutzungszonen 
und überlagernden Zonen und Objekten unterschieden. Dazu kommen (nebst der Einleitung und 
den Schlussbestimmungen) im Kapitel 4 die allgemeinen Bestimmungen. Die Schutzziele sowie die 
spezifischen Schutz- und Pflegevorschriften für die Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelob-
jekte sind im verbindlichen Anhang festgelegt. Die der Orientierung dienende Beilage listet (in 
Analogie zum Zonenplan) die orientierenden Einträge des Zonenplans auf und weist auf die jewei-
lige Quelle/Grundlage hin. 

Gesetzeszitate 
Wo im Leitfaden Textteile inhaltlich identisch und textlich nur minimal abweichend von übergeord-
neten Gesetzesteilen (RPG, RGB, NLG etc.) vorgeschlagen sind, wurde in Bubendorf das Prinzip ver-
wendet, dass an diesen Stellen die Gesetzeszitate der übergeordneten Gesetze und Verordnungen 
verwendet werden. Diese Gesetzeszitate sind wichtig für das Verständnis, sie sind jedoch nicht Be-
schlussinhalt des Zonenreglements. Um die Zitate auch visuell deutlich vom verbindlichen Inhalt des 
Zonenreglements abzugrenzen, sind diese in anderer Schriftgrösse und grau hinterlegt.  

3.3.2 Inhaltliche Erläuterungen 

Einleitung (Kap. 1) 
Im Kapitel Einleitung werden der Zweck, die Ziele, die Bestandteile und der Geltungsbereich der 
Zonenvorschriften Landschaft definiert. 
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Nutzungszonen (Kap. 2) 
In diesem Kapitel wird für die vorkommenden Nutzungszonen (Zone für öffentliche Werke und 
Anlagen, Spezialzonen, Landwirtschaftszone) die zonenspezifischen Vorschriften definiert. Die Zo-
nenvorschriften der Spezialzonen Talhaus (ehem. Caravaning und Restaurant) und für den Reitsport 
wurden angepasst. Inhaltliche Erläuterungen können dem jeweiligen Absatz zum Zonenplan Land-
schaft entnommen werden (siehe Kapitel 3.2.3) 

Spezialzone Militärschiessplatz (Kap. 3) 
Die in der Spezialzone Militärschiessplatz definierten Bestimmungen wurden aus dem bestehenden 
Zonenreglement Landschaft übernommen. 

Schutzzonen und Schutzobjekte (Kap. 3) 
In diesem Kapitel werden für sämtliche vorkommenden Schutzzonen und Schutzobjekte (Land-
schaftsschutzzone, Uferschutzzone, Naturschutzzone und Naturschutzeinzelobjekte, Denkmal-
schutzzone, Aussichtsschutzbereiche, Geologisches Einzelobjekt und Feldscheunen) die zonenspe-
zifischen Ziele und Schutzvorschriften definiert. 

Für die Uferschutzzone (USZ) wurden bewährte Vorschriften formuliert, die der Schutzfunktion des 
Ufers gerecht werden und sich an den Empfehlungen des Leitfadens orientieren.  

Die Schutzziele sowie die spezifischen Schutz- und Pflegevorschriften für die im Zonenplan ausge-
schiedenen Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte sind im verbindlichen Anhang festge-
legt. Zusätzlich wird im Artikel auf die kantonalen Naturschutzgebiete verwiesen, welche in der 
orientierenden Beilage aufgelistet werden. 

Für die Landschaftsschutzzone wurden bewährte Vorschriften aus in jüngster Zeit genehmigten 
Landschaftsplanungen übernommen. Auf eine abschliessende Aufzählung, welche Veränderungen 
nicht vorgenommen werden dürfen, wurde bewusst verzichtet. 

Für die Aussichtsschutzbereiche bzw. Aussichtspunkte wurde ebenfalls auf bewährte Formulierun-
gen zurückgegriffen. 

Die Vorschriften zu Feldscheunen entsprechen bewährten Formulierungen anderer Zonenregle-
mente Landschaft aus jüngerer Zeit.  

Gefahrenzonen 
Es hat sich bei Planungen in jüngerer Zeit bewährt, in der Nutzungsplanung auf die Festlegung 
einer fixen Hochwasserkote zu verzichten. Daher werden auch im Zonenreglement die gewohnten 
Bauauflagen formuliert, ohne sich bereits auf eine verbindliche Kote festzulegen. Stattdessen wer-
den die massgebenden Bedingungen, die bei der Festlegung der Kote im Baubewilligungsverfahren 
zu beachten sind, definiert.  

Allgemeine Bestimmungen (Kap. 4) 
Im ersten Artikel des Kapitels werden für alle Nutzungszonen des Zonenplans Landschaft die jewei-
ligen Lärmempfindlichkeitsstufen festgelegt. Ihrer Zweckbestimmung entsprechend gilt für alle 
OeWA-Zonen die LES III.  
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Für die Formulierungen der allg. Bestimmungen wie Zuständigkeit, Delegation, ergänzende Ver-
ordnungen etc. wurden grösstenteils die Formulierungsvorschläge des kantonalen Leitfadens ver-
wendet. Auf die Artikel Gebäudeverzeichnis, Landschaftskommission, Landschaftskonzept sowie 
Freizeit und Erholung wurde bewusst verzichtet. 

Schlussbestimmungen (Kap. 5) 
Es wurden die Formulierungen des bewährten Standards verwendet und gemeindespezifisch ange-
passt. Es wurde bewusst auf eine abschliessende Auflistung der Reglemente und Pläne, die mit den 
revidierten Zonenvorschriften Landschaft aufgehoben werden, verzichtet. 

Anhang: Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte 
Im verbindlichen Anhang wird für jede im Zonenplan ausgeschiedene Naturschutzzone die Be-
schreibung, die Bedeutung, das Schutzziel sowie die spezifischen Schutz- und Pflegevorschriften 
definiert. Als Grundlage dazu diente das überarbeitete Naturinventar Landschaft. 

3.4 Strassennetzplan Landschaft 

3.4.1 Inhaltliches (Ergänzungen) 

Erschliessungsstrasse OeBA 
Die Erschliessungsstrassen ausserhalb des Siedlungsgebietes gewähren nur eine Erschliessungsfunk-
tion für die im Landschaftsgebiet liegende öffentliche Bauten und Anlagen. Diese Wege sind zu-
meist nur für Berechtigte befahrbar. Es wurde bewusst die Formulierung «Bauten und Anlagen» 
gewählt, da nicht alle Bauten der Gemeinden in einer OeWA-Zone liegen. Die Zufahrt muss unab-
hängig von der jeweiligen Nutzungszone gewährleistet sein. 

Wanderweg / Wanderwegverbindung 
Die Wanderwege gemäss Kantonalem Richtplan wurden in den rechtsverbindlichen Inhalt des Stras-
sennetzplans übernommen. Eine alternative Wanderwegführung, die von der Gemeinde vorge-
schlagen, aber noch nicht im KRIP nachgeführt wurde, wird bereits jetzt aufgenommen. 

Fussweg (Erwerb oder Gehrecht) und Fussweg mit beschränktem Fahrverkehr 
Diese Fusswege sind wichtige in der Landschaft vorhandene Wegverbindungen. Sie sollen auch in 
Zukunft erhalten bleiben. Die Fusswege mit beschränktem Fahrverkehr sind für den motorisierten 
Individualverkehr gesperrt, gewährleisten aber die Erschliessung landwirtschaftlicher Parzellen.  

Kommunaler Radweg 
Die Gemeinde plant eine Radwegverbindung zwischen der Haltestelle Bad Bubendorf und dem 
Dorf. Mit dieser Massnahme wird Bike-and-Ride Angebot nochmals ausgebaut und für die Einwoh-
ner Bubendorfs attraktiver.  

Orientierender Planinhalt 
Zur Orientierung werden die Kantonsstrassen, Hoferschliessungen, historische Verkehrswege, kan-
tonale Radrouten, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, öffentliche Einrichtungen, der Reitweg 
(gem. Reitwegkonzept Waldentwicklungsplan, 1999) sowie die öffentlichen Parkplätze dargestellt. 
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Bei den öffentlichen Parkplätzen im Wald oder am Waldrand handelt es sich um Wanderparkplätze. 
Diese werden im Plan verortet, um die Erholungssuchenden zu leiten und Wildparkierungen zu 
vermeiden. 

4. Randbedingungen von Kanton und Bund 

4.1 Übergeordnete Vorgaben 

4.1.1 Ziele RPG und RBG 

Mit den überarbeiteten Planungsinstrumenten werden folgende übergeordnete raumplanerische 
Ziele RPG und RBG berücksichtigt: 

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wald und Landschaft 
- Schonung der Landschaft 
- Zweckmässige Zuordnung der öffentlichen Werke und Anlagen 
- Einpassung der Siedlungen, Bauten und Anlagen in die Landschaft 
- Freihaltung der Flussufer 
- Sachgerechte Standorte für Bauten mit öffentlichen Interessen 

Konflikte zu diesen Zielen ergeben sich keine. Weitere Zielsetzungen und Grundsätze des RPG und 
RBG sind erfüllt. 

4.1.2 Ziele kantonaler Richtplan (KRIP) 

Die vorgenommenen Vorgaben des kantonalen Richtplans wurden weitgehend übernommen. Wir 
verweisen auf die entsprechenden Erläuterungen im Kap. 3. 

4.2 Flächenbilanz 
Den Vorgaben des RPG sowie des kantonalen Richtplans entsprechend, sind Einzonungen auf ein 
zwingend erforderliches Mass zu beschränken. Eine eindeutige Festlegung, ob und in welchem Um-
fang Spezialzonen der Bauzone zugerechnet werden müssen, ist auf Bundesebene nicht vorhanden.  
Wir gehen davon aus, dass u. a. die jeweiligen Bestimmungen im Zonenreglement zu beachten sind. 
Wenn in Spezialzonen keine Neubauten zulässig sind, müssen sie nicht zwangsläufig als Bauzone 
betrachtet werden. Die nachfolgende Übersicht dokumentiert die Veränderungen innerhalb der 
bestehenden und der neuen Spezialzonen.  
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Flächenbilanz Spezialzonen 

Spezialzone Fläche bislang [m2] Fläche neu [m2] 

Talhaus 7’566 7’564 

Reitsport 14’074 14’220 

Gärtnerei 12’941 3’452 

Summe 34’581 25’236 

Auch die Zonen für öffentliche Werke und Anlagen unterliegen grösseren Veränderungen. Im Rah-
men der Abstimmung mit der parallellaufenden Revision der Zonenvorschriften Siedlung hat man 
sich darauf verständigt, dass mehrere Zonen für öffentliche Werke und Anlagen dem Siedlungsge-
biet zugewiesen werden sollen:   

- Spiel und Sport (Parzelle Nr. 622: 21'384 m²)  
- Spiel/Sport/Familiengärten/Kleintieranlage (8’784 m²)  
- Werkhof/Kompostierung (3’620 m²)  
- Friedhof (nur Parzellen Nr. 917, 918 und 2041: 1’878 m²) 

Diese vier Flächen sind in der nachfolgenden Flächenbilanz dementsprechend nicht aufgeführt. 

Flächenbilanz Zonen für Öffentliche Werke und Anlagen 

Zone Fläche bislang [m2] Fläche neu [m2] 

Abwasserreinigung 19’155 19’155 

Friedhof (nur Parzellen Nr. 919, 920, 914, 915) 3’188 0 

Wasserversorgung 12’753 12’739 

Spiel und Sport 7’759 7’759 

Schützenhaus und Scheibenstand 2’498 2’498 

Antennenanlage 258 258 

Summe 45’611 42’409 

Mit der Reduktion der Zonen für Öffentliche Werke und Anlagen werden die Landwirtschaftszone 
resp. das Waldareal um die entsprechenden Flächen erweitert.  
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4.3 Grundwasser 

Die rechtsgültigen Grundwasserschutzzonen im Gemeindegebiet von Bubendorf haben derzeit 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die vorliegende Landschaftsplanung. Allfällige Konflikte, 
die aus der Revision der Grundwasserschutzzonen resultieren könnten, sind im Rahmen dieser Re-
vision aufzuzeigen und zu berücksichtigen.  

Ein Konflikt zwischen der Grundwasserschutzzone S2 Unterbergen und der bestehenden Hunde-
sportanlage ist nicht ersichtlich.  

4.4 Störfallvorsorge 

Es sind keine Nutzungsänderungen im Konsultationsbereich Störfallvorsorge vorgesehen. Aus-
serhalb des Siedlungsgebiets liegen nur die Parzellen Nr. 934 und 936 im Konsultationsbereich. 
Beide werden der Landwirtschaftszone zugewiesen und zonenkonform genutzt.  

4.5 Umweltschutz (Lärm, Lufthygiene) 

Bislang werden die Lärmempfindlichkeitsstufen für die Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebiets im 
Zonenreglement Siedlung festgelegt. Im Sinne einer sauberen Trennung von Siedlungs- und Land-
schaftsgebiet wird ein neuer Artikel in das Zonenreglement Landschaft aufgenommen. 

4.6 Fruchtfolgeflächen 

Mit der Revision der Zonenvorschriften Landschaft wird die Grösse der Spezialzonen im Landschafts-
gebiet reduziert. Vor allem im Bereich der bisherigen Spezialzone Gärtnerei werden Flächen der 
Landwirtschaftszone zugewiesen, deren Böden Fruchtfolgequalität aufweisen. 

4.7 Naturgefahren 

Der Perimeter der Naturgefahrenkarte für die Gemeinde Bubendorf umfasst neben dem Siedlungs-
gebiet auch alle heute rechtsgültigen Spezialzonen.  

Die Spezialzonen Reitsport liegt ausserhalb des Bereichs mit Gefährdung. Für die Spezialzonen Tal-
haus und Gärtnerei sieht die Karte jeweils eine geringe bis mittlere Gefährdung am Rande der je-
weiligen Zone.  

Die rechtsgültigen Zonen für öffentliche Werke und Anlagen liegen nicht alle im Perimeter der 
Gefahrenkarte. Eine Ausscheidung von Gefahrenzonen im Rahmen der Nutzungsplanung ist nur 
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bei jenen OeWa-Zonen erforderlich, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung eine sensible Nutzung 
aufweisen (Mensch oder Tier dauerhaften Aufenthalt gewährende Gebäude oder hohe Sachwerte, 
Infrastrukturen). Welche öffentlichen Nutzungen als sensibel zu bezeichnen sind, ist nicht abschlies-
send definiert. Aus Sicht der Gemeinde sind hier vor allem Sportanlagen, unter Umständen auch 
Friedhöfe und Schiessstände zu nennen. Die Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserreinigung 
und die Antennenanlage fallen nicht unter diese Kategorie.   

Die Sportanlagen und der Friedhof liegen ausserhalb von Bereichen mit Naturgefahren. Gemäss 
Naturgefahrenhinweiskarte kann eine Rutschung im Umfeld des Schützenhauses nicht ausgeschlos-
sen werden, das Gebäude selbst scheint allerdings ausserhalb des gefährdeten Bereiches zu liegen. 

Anhand der Studie zur Oberflächenwasser-Problematik ist auch das Oberflächen-Hochwasser be-
handelt worden. Dabei sind einige Massnahmen durchzuführen. Unter anderem wurde im Gebiet 
Falkenrain / Wolfach bis zum Hof Ebnet angedacht, das Wasser zu sammeln und durch eine Leitung 
zur Hinteren Frenke zu leiten. Dabei werden, für die Verlegung der Leitung, während der Bauar-
beiten die Naturschutzzone Nr. 26 und auch die Uferschutzzone tangiert. In der Naturschutzzone 
wird anschliessend nur ein Rohr an der Geländekante herausragen, da ein Entlüftungsrohr wegen 
Lufteintrag verlegt werden muss. Dieser Eingriff hinterlässt keine sichtbaren Folgen, weil das Rohr 
durch die Hecke verdeckt sein wird. Es hat keinen negativen Einfluss auf die Naturschutzzone. Für 
die Entwässerung im Gebiet Engelsburg wird das Wasser zum Riedbächli umgeleitet. In der Studie 
ist angedacht, das Wasser oberflächlich über die Naturschutzzone Nr. 37 zum Riedbächli zu leiten. 
Dafür müsste die Topografie leicht angepasst werden. Diese Geländeveränderungen würden den 
Bestimmungen der Naturschutzzone nicht direkt widersprechen, da kein Passus zur Terrainverän-
derung eingefügt wurde. Wie nun jedoch die Entwässerung bis zum Riedbächli schlussendlich be-
werkstelligt wird, ist noch nicht definitiv. Die Studie zeigt eine erste Möglichkeit auf, die jedoch mit 
einem Bauprojekt und in Zusammenarbeit mit den betroffenen Grundeigentümern bzw. Bewirt-
schaftern erst konkretisiert wird. 

4.8 Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr 

Die Spezialzone Talhaus wird in ihrer Fläche beibehalten, an der heutigen Nutzung ändert sich 
hingegen nichts. Mit dem Neubau der WB-Haltestelle wurde das Parkplatzangebot des Restaurants 
Talhaus nur geringfügig erweitert. Zusätzliche Parkplätze sind nicht möglich, es besteht aber auch 
kein entsprechender Bedarf.  

Durch den Bau der Reithalle in der Spezialzone Reitsport wird ein geringer Mehrverkehr zu erwar-
ten sein. Dieser beschränkt sich allerdings auf Stunden ausserhalb der Spitzenlasten. Vor allem an 
einzelnen Wochenenden mit Reitturnieren wird die Anlage zusätzliche Fahrten generieren. Durch 
die günstige Lage der Spezialzone werden Besucher dieser Veranstaltungen aber auch sehr gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Bei Teilnehmern ist dies ausgeschlossen, da sie in 
der Regel ihre Tiere mitbringen, also mit PWs und Pferdeanhänger anreisen. Durch die grosszügigen 
Abstell- und Parkierungsflächen wird es auch bei grösseren Veranstaltungen nicht zu Engpässen 
kommen.  

Die Spezialzone Gärtnerei wird verkleinert. Eine deutliche Erweiterung der Gärtnerei, die auch zu 
Mehrverkehr führen könnte, ist nicht mehr möglich.  
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5. Vorprüfung beim Kanton 
Der kantonale Vorprüfungsbericht vom 21. Februar 2020 liegt der Gemeinde vor. Die kantonalen 
Vorgaben und Empfehlungen wurden meist übernommen. Die Begründungen für Abweichungen 
werden nachfolgend erläutert. Sofern die Gemeinde der Vorgabe / Empfehlung uneingeschränkt 
gefolgt ist, wird es in diesem Kapitel nicht mehr gesondert erwähnt.  

5.1 Zonenplan Landschaft 

- 2.1 Wildtierkorridore: Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit der Abteilung Jagd- und Fi-
schereiwesen des Amts für Wald stand nur fest, dass man in diesen Korridoren achten sollte, 
dass keine neuen Gebäude entstehen. In der Folge hat die Gemeinde entschieden die Land-
schaftsschutzzone auf diese Gebiete auszuweiten. 

- 2.5 Abgrenzung Naturschutzzonen: Bei den Abgrenzungen waren nicht die Parzellengren-
zen oder bestehenden Wege massgebend, sondern die Bewirtschaftung der Flächen. Diese 
widerspiegelt sich auch in den Abgrenzungen der inventarisierten Objekte, weshalb sich die 
Gemeinde an dieser Abgrenzung orientiert 

- 2.7 Landschaftsschutzzone: Die Landschaftsschutzzone wird soweit angepasst, dass diese 
nur noch bis zur Grenze der Uferschutzzone reicht. Für die Erweiterung der Landschafts-
schutzzone siehe unter Kapitel 5.1 Punkt 2.1 Wildtierkorridore. 

- 2.8 Gewerbezone Talhaus: Die Planung dieser entfällt auf die Revision des Zonenplans Sied-
lung, die parallel zur Revision des Zonenplans Landschaft stattfindet. 

- 2.10 Spezialzone Hundesport: Die geplante Spezialzone wird nicht weiterverfolgt. 

- 2.11 Spezialzone Talhaus: Die Spezialzone wird an die Grenzen des eigentlichen Camping-
platzes angepasst. Jegliche Bestimmungen zu den Gebäuden entfallen dadurch. Zusätzliche 
Erläuterungen finden sich im Kapitel 3.2.3 

- 2.12 Spezialzone Reitsport: Der Kavallerieverein hat ein Vorprojekt ausgearbeitet. Bedarfs-
nachweis und Standortevaluation wurden ausgearbeitet (siehe Kapitel 3.2.3).  

- 2.13 Uferschutzzonen: Die Uferschutzzone aus dem bestehenden Zonenplan Landschaft 
werden übernommen. Sie wurde dabei an einzelnen Orten an den geplanten Gewässer-
raum oder an bestehende Nutzungen angepasst. 

- 2.14 Archäologische Schutzzonen: Diese werden weiterhin als orientierende Objekte auf-
genommen, da diese Flächen ohne Beschluss zu jeder Zeit von der Kantonsarchäologie wie-
der abgeändert werden können.  

- 2.15 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen: Die Gemeinde behält auch die kleinen, 
standortbedingten Bauten und Anlagen in einer Zone für öffentliche Werke und Anlagen. 
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Ausnahme ist die Reservoiranlage Talhalden, welche im Wald liegt. Eine OeWA-Zone 
könnte hier nur auf Grundlage einer Rodungsbewilligung ausgeschieden werden.  

5.2 Zonenreglement Landschaft 

- 3.1 Archäologische Schutzzonen: Siehe Kapitel 5.1, Punkt 2.14 Archäologische Schutzzonen. 

- 3.2 Artikel 7, Spezialzone Talhaus: Die Bestimmungen zu den Gebäuden entfallen, da sie 
nicht mehr in der Spezialzone liegen. Näheres unter Kapitel 3.2.3 

- 3.3 Artikel 8, Spezialzone Reitsport: Die Ausführungen unter Absatz 1 wurden angepasst 
(siehe Zonenreglement Artikel 8, Absatz 1). Der Absatz 7 wurde gestrichen. 

- 3.3.3 Artikel 9, Spezialzone Hundesport: Die Bestimmungen entfallen. 

- 3.9 Artikel 16, Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte: Die Ergänzung wurde 
nicht im Artikel 16 Absatz 2 aufgenommen, sondern einleitend zum Anhang eingefügt. Der 
Absatz 3 a) wurde umformuliert, wodurch der fixe Zeitintervall entfällt. Beim Absatz 3 b) 
wurde der Zusatz aufgenommen, dass bei Abgang ein neuer Baum in räumlicher Nähe ge-
pflanzt werden muss. Absatz 4 hat auch eine Bestimmung zum zwingenden Ersatz bei Ab-
gang erhalten, jedoch entschied sich der Gemeinderat gegen das Verbot von Mähmaschi-
nen mit Aufbereitungsfunktion. Der Absatz 5 wurde gestrichen.  

- 3.13 Anhang: Der einleitende Satz wurde angepasst. Die Vorgaben zu den Naturschutzzo-
nen und Naturschutzeinzelobjekten wurde übernommen. Gleichzeitig wurden zur besseren 
Erkennung die Schutzziele sowie Schutz- und Pflegemassnahmen unterstrichen. 

5.3 Strassennetzplan Landschaft 

- 4.1 Kantonale Radroute: Die Radroute war bereits richtig eingezeichnet. Zur besseren Er-
kennung der Führung wurde der Abstand der Signatur verkleinert. 

- 4.2 Fuss-/Radwegverbindung Breitenstrasse: Die Führung hat im Plan nur einen orientieren-
den Charakter, da es sich innerhalb des Perimeters des Zonenplans Siedlung liegt. 

- 4.3 Kantonale Wanderwege: Der Wanderweg war zum Zeitpunkt der Einreichung zur Vor-
prüfung noch nicht vom Landrat genehmigt worden, weshalb dieser noch nicht rechtgültig 
war. Vom Kanton ist nach Absprachen die direktive gekommen, der Wanderweg bereits als 
solcher im Strassennetzplan Landschaft aufzunehmen. 

- 4.5 Öffentliche Parkplätze: Die öffentlichen Parkplätze auf dem Murenberg/Gyrhalden so-
wie auf der Luxmatt werden beibehalten. Der Parkplatz Talhaus wird dafür gestrichen. 
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- 4.6 Fussweg befahrbar: Die Bezeichnung wurde von «Fussweg befahrbar» in «Fussweg mit 
beschränktem Fahrverkehr» geändert. 

- 4.7 Erschliessungsstrasse OeWA: Der Gemeinderat entschied die Zufahrt beizubehalten. 
Siehe dazu Kapitel 5.4 Punkt 4.8. 

- 4.8 Öffentliche Werke und Anlagen: Die Gemeinde behält weiterhin die Bezeichnung «Öf-
fentliche Baute und Anlagen», denn die Zufahrten sind nicht deckungsgleich mit den Zonen 
für öffentliche Werke und Anlagen. Abweichungen entstehen bei Bauten im Wald, wo eine 
entsprechende Zone nicht zulässig wäre. Deshalb wurden im Strassennetzplan öffentliche 
Bauten und Anlagen unabhängig von der jeweiligen Zone aufgeführt. 

- 4.9 Erschliessung Gewerbezone «Talhaus»: Die Zufahrt wird im Strassennetzplan Siedlung 
aufgenommen. Somit wurde die Erschliessung im Strassennetzplan Landschaft gestrichen. 
Weiteres dazu in Kapitel 3.2.1. 

5.4 Planungs- und Begleitbericht 

Jegliche Anpassungen und Änderungen, die in den Plänen und im Reglement stattgefunden haben 
und einer Erklärung im Planungsbericht verlangen, wurden beschrieben. 

- 5.6 Kapitel 3.2.6 betr. Umsetzung Naturinventar: Die Gemeinde musste eine Abwägung zwi-
schen den divergierenden Interessen treffen. Deshalb wurden schlussendlich nur ein Teil der 
im Naturinventar aufgeführten Objekte unter Schutz gestellt. 

6. Information und Mitwirkung 
Das Informations- und Mitwirkungsverfahren wurde nach der Aussprache zum Vorprüfungsverfah-
ren durchgeführt. 

6.1 Ablauf 

Das Informations- und Mitwirkungsverfahren fand in der Zeit vom 12. Oktober bis 13. November 
2020 statt. In dieser Zeit waren die Unterlagen in der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme ein-
sehbar. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, die Unterlagen im Internet unter www.bubendorf.ch 
abzurufen. 
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6.2 Ergebnisse (Bericht im Sinne §7 RBV) 

Im Laufe des Mitwirkungsverfahrens sind 22 Hinweise oder Wünsche aus der Bevölkerung einge-
gangen.  

Anschliessend an das Mitwirkungsverfahren wurde auf die Bitte, die Bewirtschafter direkt anzu-
schreiben und ihren Input abzuholen eingegangen. Dabei wurde von März bis zum 9. April 2021 
von jedem Bewirtschafter ihre Zustimmung oder ihre Änderungswünsche abgeholt. Zum Teil wur-
den dann noch Nachgespräche geführt. Anschliessend wurde die Planung überarbeitet und die Än-
derungen im Sinne einer Aufnahme von Naturschutzzonen mit den Bewirtschafter abschliessend 
besprochen. 

6.3 Publikation  

Der Planungsbericht mit den Ergebnissen der Mitwirkung lag im Vorfeld der Einwohnergemeinde-
versammlung in der Gemeindeverwaltung auf. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde in 
den Stimmbürgererläuterungen zur EGV hingewiesen. 

7. Beschluss- und Auflageverfahren 

7.1 Beschlussfassung 

Beschluss durch den Gemeinderat am … 

Beschlussfassung an der Einwohnergemeindeversammlung vom … 

7.2 Planauflage 

Durchführung öffentliche Planauflage gemäss § 31 RBG vom … bis … 

Publikation der Planauflage: 

- Amtsblatt Nr. … vom … 

- Gemeindeanzeiger Nr. … vom … 

- Eingeschriebener Brief an auswärtige Grundeigentümer vom … 
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7.3 Genehmigungsantrag an Regierungsrat 

Der Gemeinderat beantragt dem Regierungsrat, die Revision zum Zonenplan Landschaft zu geneh-
migen. 

 

 

Namens des Gemeinderates: 

Der Präsident: Der Gemeindeverwalter: 

 

 


